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	Bremerhaven, 31.10.2008

	
	
Bremerhaven, 21.09.2010
	


 
	Mitteilung Nr. MIT-AF 36/2010 

	zur Anfrage Nr. AF-36/2010 nach § 36 GOStVV der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
vom 19.08.2010

Thema: Beschlussfassung im Schulausschuss


	Beratung in öffentlicher Sitzung:
	Ja/Nein 
(Unzutreffendes bitte streichen)
	Anzahl Anlagen: 0




[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:@->  
[bookmark: VLGBeschlText__START__31650]

@->  
[bookmark: VLGBeschlText__START__35511]@->  
[bookmark: VLGBeschlText__START__45474] In den verschiedenen Vorlagen zur zukünftigen Schulentwicklungsplanung in Bremerhaven wurde den Mitgliedern im Schulausschuss Kenntnis von der kooperativen Beschulung in der Paula-Modersohn-Schule gewährt. Eine Beschlussfassung im Schulausschuss ist bisher nicht erfolgt. 

Wir fragen den Magistrat:

1. 	Welches Gremium hat die Einrichtung von Kooperationsklassen in der Paula-Modersohn-Schule beschlossen und zu welchem Zeitpunkt?

2. 	Warum ist eine Beschlussfassung im Schulausschuss nicht erfolgt?

In diesem Zusammenhang fragen wir den Magistrat weiter: 

1. 	Welche Maßnahmen oder Entscheidungen im Sinne der Bremerhavener Schulorganisation, des Schulentwicklungsprozesses in Bremerhaven bedürfen einer Beschlussfassung im zuständigen Fachausschuss?

2. 	Welche Maßnahmen oder Entscheidungen sind hiervon ausgeschlossen?

3. 	Wer trifft diese Entscheidungen?

4. 	Wo ist dieses geregelt?


[bookmark: Text1]II. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am      .2010 beschlossen, die Anfrage wie folgt 
    zu beantworten:

Zu 1. 	Die Grundsatzentscheidung zur kooperativen Beschulung Geistigbehinderter in den Jahrgangsstufen 1 - 12 wurde am 04.06.2002 vom Ausschuss für Schule und Kultur getroffen. Die Entscheidung für den 3. Standort im Süden der Stadt erfolgte unter Berücksichtigung der Wünsche der Schulen und der Kostenabstimmung für eine behindertengerechte Ausstattung mit dem Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien durch die Schulverwaltung. Der Immobilienausschuss hat der Maßnahme zugestimmt.  Der Ausschuss für Schule und Kultur wurde in der Sitzung am 28.09.10 in Kenntnis gesetzt.

Zu 2. 	Vor dem Hintergrund der Beschlüsse zum Schulentwicklungsplan, in dem die Einrichtung des Kooperations-Standortes an der Paula-Modersohn-Schule ausführlich dargestellt wird, ist der Ausschuss für Schule und Kultur nicht mit einer gesonderten Vorlage betraut worden. 

Zu den weiteren Fragen:

Zu 1. 	Gemäß § 3 des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes (BremSchVwG) obliegt dem Land insbesondere die innere Schulverwaltung. Sie umfasst alle Maßnahmen, die sich auf die Organisation und die Inhalte des Lehrens und des Lernens in der Schule und deren Qualitätssicherung beziehen. Entsprechende Entscheidungen werden landesrechtlich geregelt.
	
	Den Stadtgemeinden obliegt die äußere Schulverwaltung als Selbstverwaltungsangelegenheit. Sie umfasst gem. § 4 (2) SchVwG die Maßnahmen, die zur Schaffung der äußeren Voraussetzungen für das Lehren und Lernen in der Schule erforderlich sind. Hierzu zählen insbesondere die Schulen und ihre Einrichtungen zu bauen, auszustatten, zu betreiben und zu unterhalten oder dafür Sorge zu tragen, sowie Schularten und Bildungsgänge an den einzelnen Organisationseinheiten einzurichten und zuzuordnen (Trägerschaft). Die entsprechenden Beschlüsse hierzu trifft der von der Stadtverordnetenversammlung für den Geschäftsbereich Schule eingesetzte Ausschuss, dessen Zuständigkeiten sich aufgrund langjähriger Praxis ergeben. 

Zu 2. 	Maßnahmen und Entscheidungen, die in die Zuständigkeit der Exekutive (Magistrat) fallen.

Zu 3.	s. unter 1. Abs. 2

Zu 4. 	Die Zuständigkeiten sind in der Stadtverfassung geregelt.





Schulz
Oberbürgermeister
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